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RS OGH 1965/9/6 Bkd29/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1965

Norm

ABGB §775

ABGB §784

AußStrG §95

Rechtssatz

Werden Erinnerungen unterlassen, muß daraus dem P ichtteilsberechtigten noch kein Schade entstehen. Im Prozeß

ist die aus dem Nachlaßinventar ersichtliche Schätzung nicht ohne weiteres zu übernehmen.

Entscheidungstexte

Bkd 29/65
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